
I. Maßnahmen beim Übergang von der
Schule in den Beruf

I.1 Berufsvorbereitende Bildungsmaß-
nahmen der Bundesanstalt für Arbeit

Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen
zielen darauf ab, Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen die Aufnahme einer beruflichen
Erstausbildung zu ermöglichen. Sie müssen da-
her konkrete Lösungsansätze für die unter-
schiedlichsten Problemlagen bieten, mit denen
junge Menschen sich beim Übergang von der
Schule in die Ausbildung konfrontiert sehen.
Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen sol-
len die Jugendlichen bei der Berufswahlent-
scheidung unterstützen, ihre berufliche und so-
ziale Handlungskompetenz stärken und dazu
beitragen, ihre individuellen Chancen für eine
dauerhafte Eingliederung in das Berufs- und Ar-
beitsleben zu verbessern.

Ziel muss es deshalb sein – ausgehend von
konkreten und dauerhaften Perspektiven auf
dem Arbeitsmarkt und unter Berücksichtigung
der unterschiedlichen Leistungsfähigkeit Ju-
gendlicher –, ein breites Spektrum von Berufs-
ausbildungsmöglichkeiten sowie Berufstätig-
keiten insbesondere für Jugendliche und junge
Erwachsene mit bisher geringen Bildungschan-
cen zugänglich zu machen und ein Scheitern
der Berufsausbildung zu vermeiden.

Soweit kein entsprechendes und ausreichen-
des schulisches Angebot zur Verfügung steht,
initiieren und fördern die Arbeitsämter berufs-
vorbereitende Bildungsmaßnahmen.

Bisherige Erfahrungen belegen, dass häufig
ein ganzes Bündel von Ursachen und Abläufen
zur Ausbildungslosigkeit und der Entstehung
von Vermittlungshemmnissen führt. Das soziale
Umfeld, die schulische Vorbildung, Geschlecht,
Nationalität, Alter, die Art und Schwere einer
Behinderung sowie die Ausbildungsplatzsitua-
tion beeinflussen direkt oder indirekt die indivi-
duellen Chancen auf einen qualifizierten Ein-
stieg in das Berufsleben.

Voneinander völlig unabhängige Merkmale,
wie z.B. Nationalität und Geschlecht, können in
bestimmten Konstellationen genauso wie schu-
lische Vorbildung und biographische Entwick-
lung zu einer besonderen Benachteiligung von

Teilgruppen unter den Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen führen.

Um den unterschiedlichen Maßnahmezielen
und den Förderbedarf der Teilnehmer Rech-
nung zu tragen, sind folgende Maßnahmekate-
gorien zu bilden:

1.1 tip-Lehrgang

Der tip-Lehrgang richtet sich an Jugendliche
und junge Erwachsene, die den Anschluss an
das Berufsleben zu verlieren drohen oder
bereits verloren haben, z.B. durch

" fehlende Motivation, 
" vielfache Bildungsdefizite,
" soziale Beeinträchtigung,
" Straffälligkeit,
" ehemalige Alkohol- und/oder Drogenab-

hängigkeit, 
" Abbruch beruflicher Bildung,
" Scheitern in der Arbeit.

Ziel des Lehrgangs ist: testen, ob die eigenen
Vorstellungen vom gewählten Berufsfeld und
die Berufsrealität zusammenpassen, sich infor-
mieren, welche Anforderungen die Berufe stel-
len und probieren, ob sich persönliche Fähig-
keiten auch tatsächlich einsetzen lassen.

Der tip-Lehrgang kann gezielt als „Vorschalt-
maßnahme“ eingesetzt werden, d.h. dass der
Lehrgang direkt mit anderen Maßnahmen der
Berufsvorbereitung verzahnt werden kann. Ein
ggf. auch vorzeitiges Überwechseln in andere
Lehrgänge ist möglich – sogar bei ein und der-
selben Einrichtung. Vorteil: Lange Wartezeiten
werden sinnvoll überbrückt, und Querein-stei-
ger in die berufliche Bildung können besser er-
reicht werden.

1.2 Grundausbildungslehrgang

G-Lehrgänge zielen auf die Aufnahme einer
qualifizierten Ausbildung ab. In der Regel neh-
men Jugendliche und junge Erwachsene teil,
die aufgrund fehlender Ausbildungsmöglich-
keiten in keinem Ausbildungsverhältnis stehen.
Dabei sollte die Motivation der Teilnehmer für
eine berufliche Ausbildung erhalten bzw. gefe-
stigt und ihre Wettbewerbsfähigkeit gesteigert
werden.
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1.3 Lehrgang zur Verbesserung berufli-
cher Bildungs- und Eingliederung-
schancen

Ziel der BBE-Lehrgänge ist die intensive Un-
terstützung der Teilnehmer, Stabilisierung ihrer
Persönlichkeit sowie Verstärkung der bildungs-
mäßigen Voraussetzungen für die Aufnahme
einer Ausbildung. Sofern eine Ausbildung vor-
aussichtlich nicht in Frage kommt, Vermittlung
von fachpraktischen und fachtheoretischen
Grundkenntnissen.

Der BBE-Lehrgang hat zur Zielgruppe insbe-
sondere:

" sozial Benachteiligte,
" Aussiedler/Ausländer,
" Jugendliche und junge Erwachsene mit be-

ruflich schwerwiegenden Bildungsdefiziten,
" An- und Ungelernte,
" Jugendliche, die wegen vorübergehenden

Entwicklungsschwierigkeiten im physischen
oder psychischen Bereich der Belastung
einer Berufsausbildung noch nicht gewach-
sen sind,

" Strafentlassene/Strafgefangene.

1.4 Grundsätze der Durchführung

Dem übergreifenden Maßnahmeziel – eine
Verbesserung der Bildungs- und Integrations-
chancen für Jugendliche und junge Erwachsene
– ist angesichts der heterogenen Zielgruppen,
komplexen Problemlagen und regional unter-
schiedlichen Rahmenbedingungen beim Über-
gang Schule-  Ausbildung besonders dadurch
zu entsprechen, dass bei der inhaltlichen, zeitli-
chen wie organisatorischen Ausgestaltung eine
größtmögliche Individualisierung und Flexibili-
sierung der Lehrgangskonzeptionen angestrebt
wird.

Flexibilisierung

Um die verschiedenen Zielgruppen möglichst
umgehend aufnehmen zu können, hat sich der
individuelle Maßnahmebeginn nicht nur mehr
ausschließlich an schulischen Jahresrhythmen
oder dem Beginn von Ausbildungsjahren zu ori-
entieren. Nur durch eine Flexibilisierung der An-
fangstermine ist es möglich, „Quereinstei-
ger/Wiedereinsteiger“ (z.B. Ausbildungsabbre-
cher) ohne Wartezeiten in berufsvorbereitende
Bildungsmaßnahmen zu integrieren.

Binnendifferenzierung

Den unterschiedlichen Bildungsvorausset-
zungen und der individuellen Lernbereitschaft
sowie Leistungsfähigkeit ist weitgehend durch
Differenzierung zu entsprechen.

Individueller Förderplan

Die zielgerichtete Entwicklung und Förderung

der Fähigkeiten und Fertigkeiten der Teilnehmer
setzt voraus, dass zu Beginn der Maßnahme
und in deren Verlauf geeignete diagnostische
Verfahren angewendet werden, die die Grund-
lage für das Erstellen individueller Förderpläne
bilden.

Der Bildungsträger hat für jeden Teilnehmer
einen individuellen Förderplan zu entwerfen,
der im Verlauf der Maßnahme kontinuierlich
fortgeschrieben wird (prozessbegleitende me-
thodisch-didaktische Planung) und mit dem Ar-
beitsamt abgestimmt wird.

Zweck des Förderplans ist die systematische
Förderung jedes einzelnen Teilnehmers, ohne
dass jedoch starr an einmal gefassten Zielset-
zungen und Vorgehensweisen festgehalten
wird.

1.5 Modularisierung der Lehrgangs-
angebote

Die Planung individueller Lehrgangsverläufe
setzt voraus, dass thematisch und zeitlich ein-
grenzbare Qualifizierungssequenzen, Bera-
tungs- und Förderangebote kombiniert werden
können, die Lehrgangsinhalte unter curricularen
Gesichtspunkten entsprechend modularisiert
werden. Module und Bausteine dürfen den
ganzheitlichen Aspekt der Förderziele nicht auf-
lösen. Insbesondere folgende Module sind vor-
zusehen:

Nachträglicher Erwerb des Hauptschulab-

schlusses

Betriebspraktika

Betriebspraktika haben sich als ein effizienter
Weg zur beruflichen Orientierung und damit
letztendlich zur beruflichen Eingliederung be-
währt.

Die Zielsetzung der Betriebspraktika kann nur
erreicht werden, wenn eine gezielte Vorberei-
tung der Teilnehmer, eine Vorbereitung der Be-
triebe, eine Praktikumsbegleitung, eine Nach-
betreuung der Praktika und eine teilnehmerbe-
zogene Auswertung erfolgt.

Zahl und Dauer der Betriebspraktika richten
sich – auch im Hinblick auf den individuellen
Förderplan – nach der Zweckmäßigkeit im Ein-
zelfall. Die Dauer der Betriebspraktika soll im
Regelfall 50 % der Maßnahmedauer nicht über-
steigen, die Obergrenze von 75 % der Maßnah-
medauer darf nicht überschritten werden.

Informations- und Kommunikationstechniken

Informations- und Kommunikationstechniken
sind Schlüsseltechniken einer Vielzahl von Wirt-
schaftsbereichen und Berufen. Die praxisorien-
tierte Hinführung zu diesen Techniken ist daher
als integrativer Bestandteil der praktischen und
theoretischen Lernziele in besonderer Weise ge-
eignet, die Chancen der Teilnehmer zu erhöhen.
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Bewerbertraining

Die Teilnehmer sind ausführlich zu informie-
ren über

" die erreichbaren Ausbildungsstellen und Ar-
beitsplätze,

" die beruflichen Bildungs- und deren Förde-
rungsmöglichkeiten,

" die Leistungen zur Förderung der Arbeits-
aufnahme,

" relevante arbeits- und sozialrechtliche Fra-
gen

Das Bewerbertraining zielt insgesamt ab auf

" die Gestaltung schriftlicher Bewerbungen,
" das Verfahren bei Vorstellungsgesprächen,
" die Befähigung zu eigeninitiativem Handeln

für die Nutzung des Stellen- und Bildungs-
angebotes.

Vermittlung von Grundfertigkeiten und –kennt-

nissen

Den Teilnehmern werden Grundfertigkeiten
und –kenntnisse aus Teilgebieten geregelter be-
ruflicher Bildungsgänge in einem gemeinsam
gefundenen Berufsfeld vermittelt. Die Träger
haben mindestens drei unterschiedliche Be-
rufsfelder anzubieten. Für die arbeitslosen Ju-
gendlichen, die bereits über berufliche Erfah-
rung verfügen, ist eine sehr individuelle Abstim-
mung des Lernzieles erforderlich. Die Berufsfel-
der müssen sich am örtlichen Arbeitsmarkt
orientieren und sind in entsprechenden Be-
triebspraktika sinnvoll zu verknüpfen.

Sozialpädagogische Arbeit

Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen
sind komplexe berufsvorbereitende und –orien-
tierende sozialpädagogisch unterstützte Bil-
dungsvorhaben. Sozialpädagogische Arbeit ist
integrativer Bestandteil aller berufsvorbereiten-
den Bildungsmaßnahmen. Hauptziel der sozial-
pädagogischen Arbeit muss es sein, die Teil-
nehmer in ihrer psychosozialen Entwicklung zu
unterstützen. Im Bereich des sozialen Lernens
ist die Gruppenfähigkeit der Teilnehmer zu ent-
wickeln. Soweit die Teilnehmer nicht mit einer
Unterstützung durch das Elternhaus rechnen
können, muss ihnen zur Bewältigung persönli-
cher Probleme eine Bezugsperson zur Seite ste-
hen. Insbesondere wenn Teilnehmer aus
schwierigen sozialen Verhältnissen kommen,
muss der Sozialpädagoge die damit verbunde-
nen Probleme und Konflikte so bearbeiten, dass
der Teilnehmer frei wird, seine Fähigkeiten und
Fertigkeiten zur Geltung zu bringen.

1.6 Ausländer

Den berufsvorbereitenden Bildungsmaßnah-
men kommt erhebliche Bedeutung zu, die indi-

viduelle Ausbildungsmotivation ebenso wie die
Wettbewerbsfähigkeit junger Ausländer zu ent-
wickeln, zu halten und zu stärken. Die
Bemühungen um eine weitere Verbesserung
der Berufsbildungssituation und der beruflichen
Qualifizierungschancen müssen vor allem auch
auf ausländische Mädchen gerichtet werden.

Bei Planung und Durchführung sind die aus-
länderspezifischen Belange – insbesondere die
Beseitigung von Sprachdefiziten – besonders zu
berücksichtigen, um teilnehmenden jungen
Ausländern gezielte Hilfe zulassen zu kommen
können, derer sie zur Aufnahme einer berufli-
chen Ausbildung oder einer Arbeit bedürfen.

1.7 Aussiedler

Die berufsvorbereitenden, insbesondere aus-
siedlerspezifischen Bildungsmaßnahmen
haben grundlegend beizutragen, dass die be-
rufliche Qualifikation den Zugang zum deut-
schen Arbeitsmarkt wesentlich erleichtert.
Gleichzeitig vermittelt dieser Weg eine neue
Identifikation im neuen Kulturraum. Dabei ist
besonders zu achten auf:

" vorhandene Sprachkenntnisse, deren Stand
sowie der Anwendbarkeit vorerworbener
Kenntnisse,

" den Zeitpunkt der Einreise (dem Einreiseal-
ter der Jugendlichen, also ob diese als Sei-
teneinsteiger in höhere Klassenstufen des
deutschen Schulsystems einmünden),

" das Stadium des individuellen Sozialisa-
tionsprozesses und der vorhandenen Fähig-
keit, die Orientierungs- und Wertverluste
durch radikale Brüche in der bisherigen Er-
fahrungswelt zu bewältigen.

Der Eingliederungsprozess wird insbesondere
durch Betriebspraktika unterstützt, die auf den
Berufsalltag und die spezifischen Betriebsbe-
dingungen gezielt vorbereiten.

Im Vordergrund aussiedlerspezifischer Hilfen
steht zunächst eine eingehende Analyse der in-
dividuellen Voraussetzungen in bezug auf
Sprachfähigkeit und grundsätzliche Anpas-
sungsbereitschaft. Eine Kombination von Spra-
cherwerb z.B. nach dem „Garantiefonds“ und
berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen ist
sinnvoll, d.h. die Berufsberatung hat darauf hin-
zuwirken, dass Angebote zum Spracherwerb
wohnortnah (insbesondere aus organisatori-
schen Gründen) eingerichtet werden.

I.2 Ausbildungsbegleitende Hilfen

Ausbildungsbegleitende Hilfen (abH) unter-
stützen die Berufsausbildung in Betrieben durch
Angebote, die über betriebs- und ausbildungs-
übliche Maßnahmen hinausgehen.
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Sie umfassen insbesondere

" Stützunterricht zum Abbau von Sprach- und
Bildungsdefiziten,

" Förderung des Erlernens von Fachpraxis
und Fachtheorie,

" sozialpädagogische Begleitung zur Siche-
rung des Ausbildungserfolges.

Ausbildungsbegleitende Hilfen haben sich
nicht allein auf die Aufarbeitung schulischer De-
fizite zu beschränken. Je nach individuellen Teil-
nehmervoraussetzungen kann der Schwer-
punkt der Fördermaßnahme auf der Ebene der
Persönlichkeitsentwicklung oder der Ebene des
Abbaus von Lerndefiziten und –problemen lie-
gen. Bei der Förderung von Fachtheorie und
Fachpraxis wird besonders viel Wert auf die
Entwicklung persönlicher Fähigkeiten gelegt,
z.B. mit anderen zusammenarbeiten, Kontakt-
freudigkeit zu entwickeln, Aufgabe oder Auf-
träge selbständig und eigenverantwortlich zu
bearbeiten.

Ausbildungsbegleitende Hilfen ergänzen die
betriebliche Ausbildung. Anlässe für eine abH-
Förderung können zum Beispiel sein:

" persönliche Krisen
" Schwierigkeiten im sozialen Umfeld,
" Lernschwierigkeiten, Prüfungsängste,
" Sprachprobleme,
" Verständnisschwierigkeiten in Fachpraxis

oder Fachtheorie.

Sie sollen in erster Linie als Vermittlungshilfe
eingesetzt werden, damit mit Hilfe von abH eine
erfolgreiche betriebliche Ausbildung ermöglicht
wird. Insbesondere bei lernbeeinträchtigten und
sozial benachteiligten Jugendlichen sind die
ausbildungsbegleitenden Hilfen vom ersten Tag
der Ausbildung an einzusetzen.

Ausbildungsbegleitende Hilfen sind initiativ
auch während der Berufsausbildung einzuset-
zen, um zu vermeiden, dass während der Aus-
bildung auftretende Schwierigkeiten zu einem
Abbruch der Ausbildung führen. Für Auszubil-
dende, die entweder eine außerbetriebliche
Ausbildung oder eine mit abH unterstützte be-
triebliche Ausbildung abgebrochen haben, sind
Übergangshilfen zu gewähren. Sie umfassen in
erster Linie Beratung und Unterstützung
während der Zeit der Suche nach einem neuen
Ausbildungsplatz. Neben der Aufarbeitung der
Abbruchgründe und der Unterstützung der
„Neuorientierung“ nach dem Abbruch umfas-
sen diese Hilfen insbesondere auch Hilfen bei
Bewerbungen, Aufarbeitung von Misserfolgs-
erlebnissen bei Bewerbungen und ggf. Hilfen
bei der Wohnungssuche.

I.3 Außerbetriebliche Ausbildung

Vorrang hat stets die Vermittlung einer Aus-
bildungsstelle in einem Betrieb. Erst wenn auf-
grund von Bildungs- und Sprachdefiziten oder
sozialen Schwierigkeiten eine betriebliche Aus-
bildung auch mit abH nicht möglich ist, kommt
eine Ausbildung in einer überbetrieblichen Ein-
richtung in Frage.

Die Ausbildung, in außerbetrieblichen Ein-
richtungen benachteiligter Jugendlicher kann
gefördert werden, wenn die vorherige Teil-
nahme an einer mindestens 6-monatigen be-
rufsvor-bereitenden Bildungsmaßnahme erfolgt
ist.

Die Ausbildung in außerbetrieblichen Einrich-
tungen wird von Bildungsträgern durchgeführt
und besteht -– wie die betriebliche Ausbildung
– aus der praktischen Ausbildung und dem Be-
such der Berufsschule. hinzu kommen Betrieb-
spraktika, Stütz- und Förderunterricht sowie so-
zialpädagogische Begleitung. Die Auszubilden-
den erhalten vom Träger eine Ausbildungsver-
gütung. Gefördert wird das 1. Ausbildungsjahr
der außerbetrieblichen Ausbildung und – falls
eine Vermittlung in ein betriebliches Ausbil-
dungsverhältnis auch mit abH nicht möglich ist
– die Fortsetzung der Ausbildung in einer
außerbetrieblichen Einrichtung.

I.4 Kombination Arbeitsbeschaffungs-
maßnahmen mit berufsvorbereiten-
den Bildungsmaßnahmen

Ziel dieser kombinierten Maßnahmeform „Ar-
beiten und Lernen“ ist es, ausbildungsunwillige
jüngere Arbeitslose unter 25 Jahren doch noch
an eine Berufsausbildung heranzuführen oder
die Einmündung in ein Dauerarbeitsverhältnis
zu verbessern. In den Maßnahmen werden den
Teilzeit-ABM mit in der Regel ergänzenden Teil-
zeitbildungsmaßnahmen angeboten. Die Teil-
nehmer erhalten Arbeitsentgelt und gleichzeitig
werden Qualifizierungselemente vermittelt.

II. Übergang von Ausbildung und Ar-
beitslosigkeit in die Erwerbstätigkeit

II.1 Übergangshilfen

Hilfen zur Begründung eines Arbeitsverhält-

nisses

Diese Hilfen richten sich an Ausgebildete, die
nach dem Ausbildungsabschluss von Arbeitslo-
sigkeit bedroht oder arbeitslos sind. Sie beste-
hen vor allem in Beratung und Unterstützung
während der Zeit der Arbeitssuche, insbeson-
dere bei Bewerbungen. Dies kann u.a. erfor-
dern: enge Zusammenarbeit mit der AVuAB,
Hilfen bei Kontakten zu Arbeitgebern, Hilfen bei
der Aufarbeitung von Misserfolgserlebnissen
bei Bewerbungen, Unterstützung bei der Suche
nach einer Unterkunft, wenn ein Arbeitsplatz
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nur bei Unterbringung außerhalb des bisheri-
gen Wohnorts erreichbar ist.

Hilfen zur Festigung eines Arbeitsverhältnisses

Diese Hilfen richten sich an Ausgebildete, die
einen Arbeitsplatz gefunden haben. Sie umfas-
sen vor allem Beratung und Unterstützung in
der Anfangsphase der Berufstätigkeit. Hierzu
gehören beispielsweise die Erörterung von An-
fangsschwierigkeiten im Arbeitsverhältnis, Zu-
sammenarbeit mit dem Arbeitgeber und Be-
triebs- oder Personalrat zur Stabilisierung des
Arbeitsverhältnisses, insbesondere bei drohen-
den oder aufgetretenen Konflikten, Hilfen zur
Stabilisierung des persönlichen Umfelds, damit
sich der Ausgebildete in der Anfangsphase voll
auf die Sicherung seines Arbeitsplatzes konzen-
trieren kann und Fehlzeiten ausgeschlossen
werden (z.B. Unterstützung gegenüber Behör-
den, bei Entschuldigungsproblemen, bei der
Wohnungssicherung, im Falle von Jugendge-
richtsmaßnahmen). 

Weitere in Betracht kommende Hilfen

Beratungsangebote in Form von Einzel-
und/oder Gruppenberatung, Angebote eines
(auch wiederholten) Trainings für Bewerbungen
einschließlich Einstellungstests, persönlich-
keitsstabilisierende Hilfen (auch im Sinne einer
aufsuchenden Sozialarbeit), insbesondere in be-
rufsbiographischen Krisensituationen, präven-
tive Maßnahmen und Beratungsangebote im
Bereich Drogen, Alkohol, Entschuldung, Ju-
gendgerichtsmaßnahmen, Wohnungssicherung
u.a., Unterstützung beim Umgang mit Betrie-
ben, Behörden u.a.

II.2 Trainingsmaßnahmen bei einem
Träger oder einem Betrieb

Trainingsmaßnahmen für jüngere Arbeitslose
an der zweiten Schwelle sind besonders geeig-
net zur

" Unterstützung der Selbstsuche und der Ver-
mittlung, insbesondere durch Bewerbertrai-
ning und Beratung über Möglichkeiten der
Arbeitsplatzsuche, sowie der Prüfung der Ar-
beitsbereitschaft und Arbeitsfähigkeit, Dauer
bis zu zwei Wochen,

" Vermittlung notwendiger Kenntnisse und
Fähigkeiten, um eine Vermittlung in Arbeit
erheblich zu erleichtern, Dauer bis zu acht
Wochen,

" Feststellung der Eignung für eine Leistung
der aktiven Arbeitsförderung (z. B. berufliche
Weiterbildung), Dauer bis zu vier Wochen.

Während der Teilnahme an einer Maßnahme
kann das Arbeitslosengeld bzw. die Arbeitslo-
senhilfe weiter gewährt werden. Daneben kön-
nen Lehrgangskosten, Prüfungsgebühren, die

Kosten für die erforderliche Arbeitskleidung,
Kinderbetreuungskosten, Kosten einer notwen-
digen auswärtigen Unterbringung sowie Fahr-
kosten übernommen werden.

Trainingsmaßnahmen tragen in hohem Um-
fang dazu bei, die berufliche Eingliederung zu
forcieren und zu erreichen.

II.3 Eingliederungszuschüsse

Zuschüsse am Arbeitgeber für die Beschäfti-
gung jüngerer Arbeitnehmer sind zu gewähren,
wenn sie einer besonderen Einarbeitung bedür-
fen oder wenn deren Vermittlung wegen in ihrer
Person liegenden Umstände erschwert ist.

Den Zuschüssen werden die vom Arbeitgeber
regelmäßig gezahlten – tariflichen/ortsüblichen
–  Arbeitsentgelte sowie die Arbeitgeberanteile
am Gesamtsozialversicherungsbeitrag zu-
grunde gelegt. Höhe und Dauer der Förderung
richten sich nach dem Umfang einer Minderlei-
stung des Arbeitnehmers und den jeweiligen
Eingliederungserfordernissen.

Eingliederungszuschüsse werden nur für Ar-
beitsverhältnisse des „Ersten“ Arbeitsmarktes
gewährt. Die gesetzlich verankerte Nachbe-
schäftigungspflicht gewährleistet in der Regel
eine längere Eingliederung.

II.4 Beschäftigungshilfen für Langzeit-
arbeitslose

Zuschüsse an Arbeitgeber sind zu gewähren,
wenn sie langzeitarbeitslosen jüngeren Arbeit-
nehmern ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
bieten. Höhe und Dauer des Zuschusses richtet
sich nach der Dauer der Arbeitslosigkeit des Ar-
beitnehmers. Bemessungsgrundlage ist das ta-
rifliche bzw. ortsübliche Arbeitsentgelt zu Be-
ginn des Arbeitsverhältnisses.

II.5 Eingliederungsvertrag

Arbeitgeber und jüngere, insbesondere lang-
zeitarbeitslose Arbeitnehmer können einen Ein-
gliederungsvertrag zur Begründung eines Be-
schäftigungsverhältnisses bis zur Dauer von 6
Monaten abschließen, dem das Arbeitsamt zu-
stimmen muss. Arbeitgeber haben damit die
Möglichkeit, den Beschäftigten zu erproben,
einzuarbeiten und zu qualifizieren; der Beschäf-
tigte kann seine Fähigkeiten und Kenntnisse
unter normale Arbeitsbedingungen nachwei-
sen. Der Eingliederungsvertrag kann von bei-
den Partnern jederzeit ohne Angabe von Grün-
den gelöst werden. Der Arbeitgeber erhält für
Zeiten ohne Arbeitsleistung das von ihm zu lei-
sten-de Entgelt und hierauf entfallende Beiträge
zur Sozialversicherung.

II.6 Berufliche Weiterbildung

Berufliche Weiterbildungsmaßnahmen sind
für arbeitslose und von Arbeitslosigkeit be-
drohte Jüngere an der zweiten Schwelle einzu-
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setzen, wenn sie für eine berufliche Eingliede-
rung notwendig sind. Die Teilnahme kann ins-
besondere gefördert werden, wenn berufliche
Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten fest-
gestellt, erhalten, erweitert oder der techni-
schen Entwicklung angepasst werden.

An finanziellen Hilfen können die anlässlich
der Teilnahme unmittelbar entstehenden, not-
wendigen Weiterbildungskosten gewährt wer-
den. Hierzu gehören Lehrgangskosten, Kosten
für Eignungsfeststellungen, Fahrkosten, Kosten
für auswärtige Unterbringung und Verpfle-
gung, Kinderbetreuungskosten. Als Lehrgangs-
kosten können Lehrgangsgebühren, Kosten für
Lernmittel, Arbeitskleidung, Prüfungsstücke
und Prüfungsgebühren erstattet werden.

Zur Sicherung des Lebensunterhalts kann bei
Vollzeitmaßnahmen ein Unterhaltsgeld und
unter bestimmten Bedingungen bei Teilzeit-
maßnahmen ein Teil-Unterhaltsgeld gewährt
werden.

Erfahrungsgemäß werden die Eingliederung-
schancen durch die Teilnahme an beruflichen
Weiterbildungsmaßnahmen erheblich verbes-
sert. Hohe Praktikumsanteile können auch die
von Arbeitgebern stets geforderte Berufserfah-
rung in gewissem Umfang ersetzen.

II.7 Strukturanpassungsmaßnahmen

Mit der Beschäftigung bei Arbeiten, die der
Erhaltung und Verbesserung der Umwelt, der
Verbesserung des Angebots bei den sozialen
Diensten oder der Jugendhilfe (in den neuen
Bundesländern auch Erhöhung des Angebots
im Breitensport, freie Kulturarbeit, Vorberei-
tung/Durchführung denkmalpflegerischer Maß-
nahmen/städtebaulicher Erneuerungsmaßnah-
men/Denkmalschutz sowie Verbesserung des
Wohnumfeldes) dienen, werden Kenntnisse
und Berufserfahrung vermittelt. Der Einsatz ist
auf Arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit Be-
drohte begrenzt, die Anspruch auf Arbeitslo-
sengeld/Arbeitslosenhilfe haben oder bei Ar-
beitslosigkeit erfüllt hätten und die ohne die
Zuweisung auf absehbare Zeit nicht in Arbeit
vermittelt werden können.

Eine Förderung ist nur möglich, wenn die
Durchführung der Maßnahme dazu beiträgt,
neue Arbeitsplätze zu schaffen oder dies zum
Ausgleich von Arbeitsplatzverlusten, die infolge
von Personalanpassungsmaßnahmen in einem
erheblichen Umfang entstanden sind oder ent-
stehen und sich auf dem örtlichen Arbeitsmarkt
erheblich nachteilig auswirken, erforderlich ist.
Die Maßnahmen tragen somit erheblich dazu
bei, die berufliche Eingliederung zu verbessern
oder gar zu ermöglichen.

Dem Träger werden Zuschüsse zum Arbeit-
sentgelt in der Regel bis zu 36 Monaten ge-
währt. Die Höhe es pauschalen Festbetrags
wird jährlich neu berechnet und im Bundesan-

zeiger veröffentlicht. Für das Jahr 1998 betrug
dieser Zuschuss monatlich maximal 2.162 DM
für einen vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer.

Darüber hinaus können in den neuen Bun-
desländern/Berlin-West zusätzliche Personalein-
stellungen in gewerblichen Wirtschaftsunter-
nehmen erfolgen.

Die in Strukturanpassungsmaßnahmen ange-
eigneten praktischen Kenntnisse und Erfahrun-
gen erweitern den Berufshorizont der jüngeren
Arbeitnehmer und erhöhen somit die Integrati-
onschancen in das Berufsleben.

II.8 Maßnahmen zur Arbeitsbeschaf-
fung

Die Beschäftigung in ABM vermitteln jünge-
ren, vorrangig längerfristig arbeitslosen Arbeit-
nehmern Praxiserfahrungen und verbessern
damit die Chancen, in eine Dauerbeschäftigung
einzumünden. Die Maßnahmen können auch
mit einer zusätzlichen Qualifizierung und/oder
sozialpädagogischen Betreuung ergänzt wer-
den. Die Förderung ist nur möglich, wenn die zu
verrichtenden Arbeiten zusätzlich sind und im
öffentlichen Interesse liegen.

II.9 Freie Förderung

Der bis 10 % mögliche Einsatz an Mitteln der
aktiven Arbeitsförderung für die Freie Förde-
rung lässt den Arbeitsämtern Spielraum, die ge-
setzlich geregelten aktiven Arbeitsförde   rungs-
leistungen zu erweitern.

Beispielhaft ist ein seit 1997 im Rahmen der
Erprobung Zusätzlicher/Neuer Wege durchge-
führtes Trainerprogramm für Absolventen nach
der Berufsausbildung in Hannover zu nennen.
Zunächst nehmen die Jugendlichen im Rahmen
einer Trainingsmaßnahme an einem Praktikum
in Betrieben bis zu zwölf Wochen teil (Eignung
vier Wochen, Test acht Wochen). Für das nach-
folgende Berufstraining im Rahmen eines Ar-
beitsverhältnisses von mindestens 18 Monaten
werden dem Arbeitgeber für den Jugendlichen
für sechs Monate ein Zuschuss gewährt. Die Ak-
quirierung der Praktikums-/Berufstrainings-
plätze erfolgt bei diesem Projekt durch die
Kreishandwerkerschaft Hannover.

Besonders erfolgreich sind hier die Eingliede-
rungen in den Bereichen EDV, Büro und Metall.
In einer Vielzahl von Fällen haben sogar Arbeit-
geber zwar Zuschüsse für den Zeitraum des Be-
rufstrainings beantragt, die Leistungen dann je-
doch nicht abgerufen. Eine nicht unerhebliche
Anzahl von Arbeitgebern haben nach Beschäfti-
gungen von geförderten Jugendlichen weitere
Jugendliche ohne Förderung eingestellt.

Solche Projekte lassen sich künftig bundes-
weit in Kombination mit Trainingsmaßnahmen
und der Freien Förderung realisieren.

Zur Sicherung des

Lebensunterhalts kann

bei Vollzeitmaßnahmen

ein Unterhaltsgeld und

unter bestimmten Bedin-

gungen bei Teilzeitmaß-

nahmen ein Teil-Unter-

haltsgeld gewährt

werden.

Seite 6

C&E eundc.de

NEWSLETTER der Regiestelle E&C
Ausgabe Nr. 3 / 29. 05.2001



Seite 7

C&E eundc.de

NEWSLETTER der Regiestelle E&C
Ausgabe Nr. 3 / 29. 05.2001

" „E&C – Entwicklung und Chancen junger Menschen in sozialen Brennpunkten“ ist ein Bundes-
modellprogramm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

" Herausgeber: Regiestelle E&C der Stiftung SPI
" Mehr Informationen unter: www.bmfsfj.de und www.eundc.de
" Dieser Newsletter wird über eine Mailingliste verteilt. Sie können den Newsletter abonnieren,

indem Sie eine leere eMail an join-eundc-news@liste.eundc.de senden.

http://www.bmfsfj.de
http://www.eundc.de
mailto:join-eundc-news@liste.eundc.de

